
Mitteilung von Unklarheiten oder Fehlern 

in den Vergabeunterlagen 

 

Sehr geehrte Bieter, 

bitte teilen Sie uns Unklarheiten oder Fehler in 

den Vergabeunterlagen unbedingt vor 

Angebotsabgabe mit, damit diese geklärt bzw. 

behoben werden können. Ihre rechtzeitige 

Mitteilung ist bei europaweiten Ausschreibung 

u. a. in verfahrensrechtlicher Hinsicht von 

Bedeutung, da Verstöße gegen Vergabevor-

schriften, die erst in den Vergabeunterlagen 

erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der 

Bewerbungs- bzw. Angebotsfrist zwingend zu 

rügen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen - GWB). 

Informieren Sie uns bitte per Mail an vergabe@solingen.de 

oder über die Bieterkommunikation in der Deutschen 

eVergabe. 

 

Vielen Dank. 

Vergabestelle Stadt Solingen 


